
 
 
 

Synopse Alt- und Neufassung des AÜG und des Betriebsverfassungsgesetzes zum 1.4.2017 

(nur geänderte Paragraphen bzw. Absätze, soweit von betriebsverfassungsrechtlicher Relevanz. 

Änderungen sind hervorgehoben. Hinweise und Anregungen bitte an info@stolz-faust.de)  

 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG 

Aktuelle Fassung Fassung ab 1.4.2017 
§ 1 Erlaubnispflicht § 1 Arbeitnehmerüberlassung, Erlaubnispflicht  

(1b) Der Verleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger 
als 18 aufeinander folgende Monate demselben Entleiher 
überlassen; der Entleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht 
länger als Anlage 1 Drucksache 18/9232 – 8 – Deutscher 
Bundestag – 18. Wahlperiode 18 aufeinander folgende Monate 
tätig werden lassen. Der Zeitraum vorheriger Überlassungen 
durch denselben oder einen anderen Verleiher an denselben 
Entleiher ist vollständig anzurechnen, wenn zwischen den 
Einsätzen jeweils nicht mehr als drei Monate liegen. In einem 
Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche kann 
eine von Satz 1 abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt 
werden. Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Satz 3 
können abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb 
eines nicht tarifgebundenen Entleihers durch Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung übernommen werden. In einer auf Grund 
eines Tarifvertrages von Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche 
getroffenen Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann eine von Satz 
1 abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt werden. 
Können auf Grund eines Tarifvertrages nach Satz 5 abweichende 
Regelungen in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung getroffen 
werden, kann auch in Betrieben eines nicht tarifgebundenen 
Entleihers bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 24 Monaten 
davon Gebrauch gemacht werden, soweit nicht durch diesen 
Tarifvertrag eine von Satz 1 abweichende 
Überlassungshöchstdauer für Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen festgelegt ist. Unterfällt der Betrieb des 
nicht tarifgebundenen Entleihers bei Abschluss einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung nach Satz 4 oder Satz 6 den 
Geltungsbereichen mehrerer Tarifverträge, ist auf den für die 
Branche des Entleihers repräsentativen Tarifvertrag abzustellen. 
Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
können von Satz 1 abweichende Überlassungshöchstdauern in 
ihren Regelungen vorsehen. 

§ 11 Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis 
(5) Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei einem 
Entleiher tätig zu sein, soweit dieser durch einen Arbeitskampf 
unmittelbar betroffen ist. In den Fällen eines Arbeitskampfs nach 
Satz 1 hat der Verleiher den Leiharbeitnehmer auf das Recht, die 
Arbeitsleistung zu verweigern, hinzuweisen. 

§ 11 Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis 
(5) Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht tätig werden lassen, 
wenn sein Betrieb unmittelbar durch einen Arbeitskampf 
betroffen ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Entleiher sicherstellt, dass 
Leiharbeitnehmer keine Tätigkeiten übernehmen, die bisher von 
Arbeitnehmern erledigt wurden, die  

1. sich im Arbeitskampf befinden oder  
2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern, die sich im 

Arbeitskampf befinden, übernommen haben.  
Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei einem Entleiher 
tätig zu sein, soweit dieser durch einen Arbeitskampf unmittelbar 
betroffen ist. In den Fällen eines Arbeitskampfes hat der Verleiher 
den Leiharbeitnehmer auf das Recht, die Arbeitsleistung zu 
verweigern, hinzuweisen. 

§ 14 Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte  
(2) Leiharbeitnehmer sind bei der Wahl der 
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat im 
Entleiherunternehmen und bei der Wahl der 
betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretungen im 
Entleiherbetrieb nicht wählbar. Sie sind berechtigt, die 
Sprechstunden dieser Arbeitnehmervertretungen aufzusuchen 

§ 14 Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
(2) Leiharbeitnehmer sind bei der Wahl der 
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat im 
Entleiherunternehmen und bei der Wahl der 
betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretungen im 
Entleiherbetrieb nicht wählbar. Sie sind berechtigt, die 
Sprechstunden dieser Arbeitnehmervertretungen aufzusuchen 



 
 

und an den Betriebs- und Jugendversammlungen im 
Entleiherbetrieb teilzunehmen. Die §§ 81, 82 Abs. 1 und die §§ 84 
bis 86 des Betriebsverfassungsgesetzes gelten im Entleiherbetrieb 
auch in bezug auf die dort tätigen Leiharbeitnehmer. 

und an den Betriebs- und Jugendversammlungen im 
Entleiherbetrieb teilzunehmen. Die §§ 81, 82 Abs. 1 und die §§ 84 
bis 86 des Betriebsverfassungsgesetzes gelten im Entleiherbetrieb 
auch in bezug auf die dort tätigen Leiharbeitnehmer. Soweit 
Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes mit Ausnahme 
des § 112a, des Europäische Betriebsräte-Gesetzes oder der auf 
Grund der jeweiligen Gesetze erlassenen Wahlordnungen eine 
bestimmte Anzahl oder einen bestimmten Anteil von 
Arbeitnehmern voraussetzen, sind Leiharbeitnehmer auch im 
Entleiherbetrieb zu berücksichtigen. Soweit Bestimmungen des 
Mitbestimmungsgesetzes, des Montan-Mitbestimmungsgesetzes, 
des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes, des 
Drittelbeteiligungsgesetzes, des Gesetzes über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer 
grenzüberschreitenden Verschmelzung des SE- und des SCE-
Beteiligungsgesetzes oder der auf Grund der jeweiligen Gesetze 
erlassenen Wahlordnungen eine bestimmte Anzahl oder einen 
bestimmten Anteil von Arbeitnehmern voraussetzen, sind 
Leiharbeitnehmer auch im Entleiherunternehmen zu 
berücksichtigen. Soweit die Anwendung der in Satz 5 genannten 
Gesetze eine bestimmte Anzahl oder einen bestimmten Anteil von 
Arbeitnehmern erfordert, sind Leiharbeitnehmer im 
Entleiherunternehmen nur zu berücksichtigen, wenn die 
Einsatzdauer sechs Monate übersteigt. 

 

 

Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG 

Aktuelle Fassung Fassung ab 1.4.2017 
§ 80 Allgemeine Aufgaben 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der 
Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu 
unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die 
Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber stehen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen 
jederzeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist der 
Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss 
berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter 
Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der 
Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als 
Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei die 
Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit 
betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 

§ 80 Allgemeine Aufgaben 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der 
Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu 
unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die 
Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber stehen und umfasst insbesondere den zeitlichen 
Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben 
dieser Personen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die 
zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss 
oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen 
über die Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. Zu den 
erforderlichen Unterlagen gehören auch die Verträge, die der 
Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde liegen. 
Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des 
Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige 
Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er 
hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, 
soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 

§ 92 Personalplanung 
 
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, 
insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen 
Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden 
personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung 
anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und Umfang der 
erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten 
zu beraten. 
 

§ 92 Personalplanung 
 
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, 
insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen 
Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden 
personellen Maßnahmen einschließlich der geplanten 
Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber stehen und Maßnahmen der Berufsbildung 
anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und Umfang der 
erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten 
zu beraten. 
 

(Hinweis: Die Synopse zeigt bei weitem nicht alle Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Sie soll und kann eine Befassung mit 

den Änderungen des AÜG nicht ersetzen. Weggelassen sind rein redaktionelle Änderungen im BetrVG. Zu Einzelheiten sei auf die BT-

Drucksachen 18/9232 und 18/10064 verwiesen. Die Gesetzesänderungen wurden vom Bundestag in zweiter und dritter Lesung am 

21.10.2016 beschlossen und vom Bundesrat am 25.11.2016 gebilligt. Sie treten am 1.4.2017 in Kraft.)  


